


























(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und damit 
für die Zulassung zur Bachelorprüfung nicht erfüllt, ohne dass die/der Studierende hierüber täu-
schen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Bachelorzeugnisses be-
kannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Bachelorprüfung geheilt. Hat die/der Studier-
ende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet die Dekanin/der Dekan/das 
Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
über die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 
 
(5) Der/Dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. 
 
(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggf. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 

§ 22 
Aberkennung des Bachelorgrades 

 
Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er 
durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung 
irrtümlich als gegeben angesehen worden sind.  § 21 gilt entsprechend. Zuständig für die 
Entscheidung ist die Dekanin/der Dekan/das Dekanat. 
 

§ 23 
lnkrafttreten und Veröffentlichung 

 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichs Physik der Westfälischen 
Wilhelms-Universität vom 
 
Münster, den 25. Juni 2007     Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms- 
Universität über die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen 
sowie die Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 
23. Dezember 1998 (AB Uni 9914, hiermit verkündet. 
 
Münster, den 25. Juni 2007     Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 














































